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Mit kurfürstlich ÄKdrscheltt Snädigstenl pcrviiegrF

Imchalk. München ; Fortsetzung der Kvnigl . Bayerischen Declaration in Betreff 8er' Gräflich jKtggerijchMLande . Lahr . Lörrach. Frankfurt. Nrg 'ensbnrtz'-; K-onsööeration .- Berlin ; Rnßi Friede.- PÄris ;- Juden--Versammlung . Löndcn ; Friedensunterhandlungem . - Aus- Italien ; Pabst- soll vergrößert werden .- NeapelGaeta .
D euts chlan d.
München , vom mz July .

Fortsetzung der König !. Bayrischen Deklaration'.
Lg.) Wo die Grafen Fugger geschlossene Distrikte

Mit' Gerichtsbarkeit besizcn , da wird'
ihren Beamten

auch die Kriminalgerichtsbarkeit '
, wie Unfern Landgc --

richten , zur Ausübung überlassen ; sie haben die aus
Strafen oder sonst sich - ergebenden Gefälle zu beziehen ,
dagegen aber auch die daher entstehenden Kosten zu tragen .

eg.) In vermischten Orten wird den Gräflich Fug -
g
'
erischeN Beamten die Kriminalgerichtsbarkeit' nur danm

auch über unsere Unterkhanrn commissoria mveio
überlaffen , wenn die Mehrzahl- der Unterthanen eines
Ortes Gräflich FuMrisch sind ; wo die Anzahl der ün-
kerthanen gleich ist , hat Unser Landgericht die Kriminal.
Gerichtsbarkeit über das ganze Ort ausjUüben.-

Bei solchen vermischten Orten und Gebieten wird
die Feldflurmarkung jeden Orts als Kriminaljurisdilt'-
onsgrenze angenommen , u. die- Kriminalgerichtsbarkeit
demjenigen Gerichte übertrage,! -, welches dieselbe nach
obiger Bestimmung im dem- OrtsEttcr auszuübem hat.i6 .) Das peinliche Verfahren ist nach der Vorschrift
Unserer Landesgeseze cinzurichten.

Unsere oberste Polizeigewalt erstreckt sich über

alle Fnggcrischea Gebiete ; die Lokalpolizei wird jedoch
den Grasen Fugger unö ihren Gerichten im dem Mira»
ße überlassen daß sie bei Ausübung derselben sich ge ---
Nau an Unsere Gesczc und V'

erordnungem halten müssen ^
weßhald die für ihre Gebiete allenfalls zm erlassende:
Lokaipolizeiflatute,, ine Unfern - allgemeinemPvlizcianstÄ ^
t'em und Gesehen entgegensteHeM

Es wird daher den Grafen Fugger
die Annahme ihrer Unterthanen jeder Konfession' ,

folglich auch der Juden , jedoch nach dem bestehenden,und' künftig noch vom uns zu erlassenden, Gesczcm frei?
Klassen .

V) Den Gräflich Fuggerischcm Faimilienmltglicderm
bleibt freisich in oder ausser UnscrM Staaten amf;u-
halten , wenn sie in keinem Dienstverhältnisse sich besinn
den ; wenn sie aber in fremde Dienste treten wollen, so>
sind sic schuldig , es Uns anzuzeigen , wo ihnen de?
freie Eintritt in solche Dienste ohne besondere Gründe:
nicht erschwert werden wird : sollte jedoch der Eintritt
in fremde Dienste aus Gründen versagt werden , sm
werden Wir diesem Familiengliede in Unseren Dienste«,
die McMlichen Vortheile- einräumett,- die- ihm auswärts:
angebotem worden sind,

. L . Dir Auswanderungen der Unterthauen in snaldrStaaten unterliegen Unfern Gesezen.



527 )Das Hiecht ihren Unterthaneii Heirathslizenzen und
WanderzchaftLpassc zu ertheiün , wird den Grasen Fug¬ger ohne Anfrage der Unserer Lcmsesstelle überlassene

^ ooch werden sich dieselbe hiebei in Hinsicht der Vermö¬
gensumstande der Heirathenden nach Unfern Gesezen be-
nehinen.

Die bei Auswanderungen undUekerzögen hergebrach¬
ten Abzugs und Manumissionsgebühreii verbleiben ferner
den Grafen Fugger.

v ) In Ansehung der Schulen werden Unsere Der«
vrdnungen cinqcsöhrt , und Unfern Obcrschulcommissa-
riaten sieht die Visitation und obere Leitung derselben,
doch ohne Lösten der Gemeinden und Unterthanen zu .

L ) Die SicherheicsPolizei, lnsoferne sie sich auf
allgemeine Anstalten bezieht , wird von Unseren oberen
Behörden angeordnet u . von den Fuggmschen Beam¬
ten in Vollziehung gebracht ; diese stehen in Ansehung
aller Polizeiverfugungen nur unter der obern Landcs-
Behörde und nicht unter den LandGerichten .

Zn vc ; ml sch teil Orten und Gebieten wird sich in
Hinsicht der Polizei nach denjenigen Norme» benom¬
men , welche oben § , 15 . über KriminaiGerichtsbarkeit
ftsigcsezt worden sind

U) DorssGcmcindePvlizei, Handwerks - undHan-
dclsPolizei wird zwar von den HerrschaftsBeamten
gusgeübt , aber nach Unseren Gesezen und unter der
Leitung Unserer oberen LandesVehörden .

O) Die Oberaufsicht über HecrStraßen und Flösse
gehört einzig zum WirkungsKreise Unserer eigens dazu
Ausgestellten Straßen - und WasserBauBcamtcn , wel¬
che jedoch ans Berücksichtigung der ein oder andern
Orts über Straßen , und WasserBauLeitungcn beste¬
henden Verträge werden angewiesen werden .

Auch werden den Herrschaften , welche MzinalWege
jm chauffcemäsigcn Stande Herstellen , die Anlegung
verhältnißmässiger WegGelder nach vorläufiger Rück¬
sprache mit^Unscrer LandcsStclle bewiliget werden.

Die PolizciAussicht hingegen über Brücken und
Wege , welche von einem Orte zum andern führen ,
zgebührt der LokalPolizei Behörde unter obiger Leitung.

H ) Unsere Forst - und JagdOrdnungen werden so
ivohl sür die herrschaftlichen Forste und Jagden , als
OemeiicheWäldcr beobachtet ; dafür find dieFuggerische «

Beamten der einschlägigenBehörde verantwortlich , nnB
den Visitationen der FvrstZnspektioncn unterworfen je¬
doch haben sie nur Befehle von der obern PolizciBe-
hörd - anzm-ehmen , und an diese darüber zu berichten.Die Forst Gerichtsbarleic wird den FnggerischeuBeamten in ihren Bezirken überlassen.I ) I » Ansehung aller Gegenstände , welche ans die
GesundheitePvlizei Bezug haben , sind die Zuggerischc»
Herrjchasten an die LanbesVerordn .ungen gebunden ,und der obern Polizei Behörde untergeordnet .L ) Da der Eintritt zur allgemeinen Fencrassekurranz -

^ Anstalt freiwillig ist ; so kan» die in den Fuggeris.
Herrschaften eingesührtc besondere FeuerAssekuranzSo-
cietät zu lange svrtbestehen, bis dieselbe die Vortheile
ihrer Bereinigung mit der allgemeinen cinfthen , und
selbst hejchlicssen wird.

I .) In Ansehung aller andern Zweige der Polizei
sind die Fuggerischcn Beamten an Unsere allgemeine
LandesPvlizeiVerordnungen gebunden , und der Aussicht
der oberen LandeoPvlizeiBehörde untergeben .

18) Die Grafen Fugger behalten die freie Ausübung
ihrer PatronatsNechte , jedoch dürfen sie solche Sub¬
jekte ernennen die bei der einschlägigen höchsten Landes,
Stelle geprüft , und als zur Seelsorge fähig beurkun¬
det worden sind ; sic mögen übrigens im 'Iii - oder Auslande
gehören , und ihre Studien ans einer in - oder ausian-
dischen Universität absolvirt habeu .

19) Die Pfarreien katholicher oder evangelischer Re¬
ligion stehen in Unserer obern StaatsGewalk in cbeu
denselben Verhältnissen ? wie Unsere unmittelbare Pfar¬
reien ; sind daher allen ans der EtaatsKirchcnGewalt
fließenden Verordnungen in Ansehung der KirchenPoli-
zci unterworfen .) (Die Fortsezung folgt .)

Lahr , vom zo July 1806.
Vor einigen Wochen erhielte die Stadt Lahr von

Karl Friedrich » dem Huldreichen » die Be ,
Migung ihrer alten Rechte und Freiheit , mit einigen der
jczigen Zeit anpaffendcn Veränderungen und Berichti¬
gungen. Das Wesentliche davon ist : Milizfteiheit der
Bürgerschaft , das Bcibehalten der bisher üblichen sehr
geringen Abgaben , Bestätigung ihrer Zollftciheiten , und
das .Recht , dem Stadtrath , der von nun an überhaupt
aus iL Gliedmi besteht , uud die erste gerichtliche In-
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fianz in allen Sqchcn und Streiffummen , jedoch mit
Vorbehalt der Appellation an Vas Oberamt und resp .

Hosgcricht ist., ans Lebenslänglich selbst zu wählen und
in der Folge z» ergänzen . Der zugestcherte Genuß sol¬
cher Freiheiten, -mußten -iu den Zelten , wo so viel Al¬
tes muergeh : ., und wo so viel Klage über Verletzung
rechtlicher Verhältnisse ertönt , und wo überdies der
Kurfürst als Souveraine gewordener Herr volle verfü¬
gende Mache besitzt , .den günstigen Eindruk auf das
Genutth einer Bürgerschaft machen , die ohnedies vom
Anfang schon eine gewisse Anhänglichkeit und Vorliebe
für Baden vcrrieth . Wahr und rein waren daher die
Empfindungen, mit weiche » das auf den 27 Iuly ange-
ordnece Vaterländische Fest wegen der Vermählung Sr .
H ochfürsi lich .e n Durchlaucht Karl Ludwig
§ r i e .d r i ch ., K urprinze n von Baden , mit der
Französisch - Kaiserlichen Prinzessin ,
Stephanie Napoleon , und der Wiedergenesung
un sc es Durchlauchtigsten Kurfürsten gefeiert wurde.
Glokengcläutc und das Stadtgeschütz machten den An¬
fang desselben ; hierauf wurden die beide » Gvttesverehr«
vagen durch Dankpredigten , Gesang,Kirchenmusik und
Basal!enden Donner des Geschützes verherrlicht .

(Wegen Mangel an Raum konnten die Gedichte und
Znnschristen hier nicht gegeben werden.)

Lörrach , vom ze> Iuly .
Das auf den 27 Iuly dieses Jahrs verordnet ge¬

wesene Dankftst für die Wiedergenesung unsers .Durch¬
lauchtigste!! Kurfürsten und die beglückte Vermählung
seines erhabenen Enkels mit Stephanie Napoleon Kai¬
serliche !! Hoheit , wurde auch in unserer Stadt mit vie¬
ler Feycrlichkeit und Rührung begangen.

(Wegen Mangel des Raums können wir es nicht
ausführlich geben.)

Frankfurt , vom i Aug.
. Dem hiesigen Sradkmagistrat wurde heute , von Sei¬
ten des Neichsmarschalls Augcrenn , die Erklärung be¬
kannt gemacht , daß derselbe von Heute an die Stadt
liebst ihrem Gebiete für den Knrerzkanzler , Primas von
Deutschland , in Best) nehme , und daß die feierliche
vebergabe an die dazu Bevollmächtigten den Z dieses
erfolgen werde. — Zugleich wurde bekannt , daß der
Stagtsministe .r von Mini und 700 Mann Erzka .-.zler-

ische Truppen den § .alihier Eintreffen und M Aieseil^
Lage .die neue Huldigung erfolgen würde .

Regensvnrg , vom 2 Ang .
Der -seit 1654 hier versammelte Reichstag hört mm'

auf ; auch Deutschlands -künftig kein für sich bestehen¬
des Reich mehr . , sondern es zerfallt in z Theile, in.
die östreichische , in die preußische Monarchie , und in -
die rheinische Konföderation der übrigen souveräne«
Staaten von Deutschland unter dem .Schutz und ia
der Allianz Frankreichs .

Kardinal Fesch wird künftig zu Frankfurt , das ihm
zufallt , .residiren , und das Direktorium auf dem Kon-
greß führen . Dieser ist nicht permanent , .sonder«
wird nach Erheischen zusammen berufen. Kursachsen ,

.Kurhesstn und Kurwürzburg sind der Konsöderatioa
» och nicht beygerretten ; ihr Beytritt aber dürste näch¬
stens erfolgen. Der Neichshosrath zu Wien und
das Reichskammergericht zu Wezlar Horen auf-,
dagegen wird in Frankfurt ein Bundesgericht aufgestellt.
Der Knrerzkanzler dürste den Titel Fürst Primas an«
nehmen.

p r e u s se n.
Berlin , vom 29 Jul .

Der ruff. kais. Etatsrath , Hr . von Oubril , -ist
unerwartet von Paris hier cingetroffen , und hat mit
Kourierpscrden die Reise nach Petersburg diese Nacht
fortgesezt. Er überbringt das Unterzeichnete Friedens«
Instrument dahin .

Nach der Ankunft des Hrn . v . Obril ward von der
ruff. kais. Gesandtschaft der Baron v . Holland von hier
als Kourier nach Wien gesandt.

So eben erfährt man die vor wenigen Stunden er¬
folgte Ankunft des Hrn . v . Krusemark aus Petersburg.
Er hat ein eigenhändiges Schreiben des Kaisers Aleran«
der an unfern König überbracht .

F r a n k r e i ch.
Paris ., vom A August.

Die JudenVersammlung hat dadurch , daß sie ihre
Sizungen am Sabbathtage eröffnet ? , angekündigt ,
was die Regierung und das Publikum von ihr erwar¬
ten dürfen . Der Feycrlichkeit des Tags ungeachtet
wurde alles in größter Ordnung verrichtet. Mehrere
Deputirte find in die Vcrlanimstrng gefahren z sie schm«
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Len' ,- so; oft M Net- Fass- dass ! - ergab

'
: Vor 56' Jahrem

hätte sich keine JudenVersammlung eine solche Hand -
lluny gegen denThalmuderlaubt. Z'

etzt aber haben sich die
Mitglieder des - Synods, - weiche sich am meisten' durch '
ihr Vermögen- ihre Nechtschaffcnhett und ihre Einsichtten auszrichncn , bceifcrt » ihren-Brutzern dieses löbliche
DeysjM jii ' geben- Wir wollen! hoffen,, daß ' es- nichtsLabei bleiben wird, . und dass

' die Absichten der Regie-'
r«ng nicht werden in abergläubischem Gebräuchen - eine'
Hinderniß antreffen .

ie n L l <rn v:
Schreiben^ aus LondM ' , vom' 25 July :

Am raten kam ein Kourier des Lord Aarmouth mit'
Depeschen von Paris - hier an . Wie. man versichert
Hat er den zu Paris zwischen Frankreich und Rußland
geschlossenen FriedensTractat überbracht . Nach Ankunftdes Kouriers ward ein Kabinetsrakh bey Herrn Fox
gehalten , der gestern von neuem versammelt worden .Man glaubt , daß der Abschluß der Friedensprälimina¬rien mit Frankreich nahe ist.

Die Expedition , wovon so viel gesprochen worden ,ist aufgeschoben. Man schreibt dies den'
letzten Depe¬

schen aus Frankreich zu:
Heute ist bereits wieder ein Staaksbothe mit dem

Resultat der Eonftrrnssn des gestrigen Staatsraths nachParis abgegange».
Gestern früh ist Admiral Stierling von hier ^ gerei¬ft t. Nach einigen ist er nach Paris gegangen , nach

Mdern nach Portsmouth . , um den Befehl über die dort
segelsertig liegenden Schiffe zu einer geheimen . Expediti -
»n zu übernehmen :

In unfern Blattern wird versichert , daß unser Hofmit dem RußWen bey de» Friedens-Unterhandlungen
einstimmig denke.

I t a l t e m
Aus Italtm , vom 8 Jul .

Aus Paris ist die Antwort auf das letzte Schreiben'
des Pabstes zu Rom angelangt. Se . Heiligkeit sind

'
eingeladen worden , dem Föderativsystem des französi¬
schen Reichs beizukreten. In diesem Fall wird derPabst, -
Lek in Rom bleibt , noch eine Vergrößerung seines Ge¬
riet « und eine Entschädigung für Benevent und Pontt
Lyrpß erWnl . Ach 4 Jul» MW wegen, dieser An»

gelcgenheit ein '
Eolisistorium '

tzesiÄlteü', dessen ' Nrsültats- rwie man vernimmtdem obigen Anträge entsprechend -
ausgcsallen - iff

Neapel
'
, vom -»/ . July :

Die Garnison in Gäeta -,. als sie am 18 diß AbendskapitNlirte , NE noch 7000 Mann star'k. Uacrachtctdieselbe sret nach Siciliew abziehen darf , bitebeu doch '
an Offizieren und Gemeinen gegen 2200 Mann zurück̂um bei dem neuen Könige , Joseph , Dienste zu neh - 'men. Es wurden gegen 100 Kanonen in Garta gesun¬den , die zum Theil erst wenige Tage'

zuvor dahin ge¬kracht worden waren : — Marschall Massen» , kommt ;nun hieher zurük.
Die Uebergabe von ' Gaetä kam' zu sehr gelegener '

Zeit , denn i» Kalabrien sicht es noch immer stürmisch'aus. Die Engländer sollen daselbst 12,000 Mann st arkseyn, und es haben sich viele Insurgenten ' zu; ihnen ge.'schlagen:-

Carlsmhe . ttogir .) Bey Metzger Nvtharts Wit¬tib ist - ein Logis zu verlehnen und kann alle Tag be--
zogen ' werden.

Durlach . (HausDerkauf .) In der Hauptstrasseam Markt ist ein Dreystöckigtcs zu einer Handlung'
vorzülich bequem gelegenes Hauß aus der Hand zuver-^kaufen , am Kauspreiß darf nur ein Quart baar bezahltwerden die übrige dreyQuart können 6 — 8 Jahr zu5 Prozent stehen bleiben Liebhaber hierzu können sich-im Zeitungs- Comptoir melden:

Pforzheim . (WtillVerkauf.) In dem Keller des
Unterzeichneten werden bis Montag den iL August K. ni:
Vormittags um y Uhr gegen 12 Fuder gut gehaltener'
Dictlingrr , Roswagcr und Jllingcr 1802er. Weins
von vorzüglicher Qualität in öffentlicher Versteigerung '
gegen gleich baare Zahlung verkauft werden. Die Lieb- '
Haber sind daher ringeladcn , um erjagte Zeit sich bei '
Mir einzufinden. - Pforzheim den 1 August 1806.

Hauptzoller, - Wohnlich.
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